
 

 

 

Social Media-Guideline 

Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben und unser Social Media-Angebot nutzen möchten. Für 

das Gedenken an die Opfer nationalsozialistischer Verfolgung, für die historische Bildung, wie auch für 

aktuelle Fragestellungen nach Relevanz und Veränderungen des Erinnerns, ist ein offener Austausch 

von großer Bedeutung. Wir möchten Sie daher ermutigen, selbst aktiv zu werden und Beiträge zu 

kommentieren oder zu teilen. Um einen fairen und friedlichen Umgang miteinander zu garantieren, 

bitten wir darum, folgende Regeln einzuhalten: 

Ein respektvoller Umgang miteinander  

Ein für alle Beteiligten gewinnbringender Dialog ist nur dann möglich, wenn auf einen respektvollen 

Umgang miteinander wert gelegt wird. Einen höflichen Umgangston und das Vermeiden von 

Wiederholungen setzen wir voraus.  

Auf unseren Social Media-Kanälen ist kein Platz für Beleidigungen oder Verleumdungen, bewusste 

Provokation, üble Nachrede oder vulgäre Ausdrücke. Wir behalten uns vor, Beiträge zu löschen, die 

einen konstruktiven Dialog verhindern, die Persönlichkeitsrechte verletzen, rassistisch, antisemitisch, 

sexistisch, extremistisch, diskriminierend, beleidigend  oder pornografisch sind. 

Missbräuchliche Nutzung und Copyright 

Unsere Social Media-Kanäle sind keine Werbeflächen für andere Webseiten oder Dienste. 

Kommerzielle Beiträge und Werbung dritter Parteien sind grundsätzlich nicht erlaubt. Stellen sie 

außerdem sicher, dass Sie über die Rechte der Bilder verfügen, die Sie selbst posten. 

Verstöße gegen Kommentierregeln 

Mit der Interaktion auf unseren Social Media-Kanälen erkennen Sie unsere Regeln an. Alle Nutzer*innen 

übernehmen alleinige Verantwortung für ihre Beiträge. Wir behalten uns gleichwohl vor, Beiträge zu 

löschen, zu melden und den*die Verfasser*in gegebenenfalls zu blockieren, sollten Beiträge nicht 

unseren Regeln entsprechen. (Hass-)Kommentare, die strafrechtlich relevant sind oder den Boden des 

Grundgesetzes verlassen, werden wir beim Netzwerkbetreiber und bei Strafverfolgungsbehörden 

melden. 

 


